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1. Preise 
 
Die vereinbarten Preise enthalten keine Mehrwertsteuer.  Sie ist, soweit 
anwendbar, gesondert in Rechnung zu stellen. Die Zahlungen des Auftragge-
bers sind – unter Ausschluß gesetzlicher Bestimmungen über eine frühere 
Fälligkeit, z.B. von Abschlagszahlungen – 30 Tage nach Erfüllung der ver-
einbarten, zahlungsauslösenden Ereignisse (mangels Vereinbarung nach 
Abnahme) und Rechnungserhalt fällig. Die Erfüllung der zahlungsauslösen-
den Ereignisse ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und bedarf der Bestäti-
gung des Auftraggebers. Die Schlußzahlung erfolgt 30 Tage nach Zugang 
der Schlußrechnung sowie Abnahme und Übergabe der vollständig erbrach-
ten Arbeitsergebnisse, Unterlagen und Dokumentationen. Die Erfüllung der 
zahlungsauslösenden Ereignisse ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und 
bedarf der Bestätigung des Auftraggebers. Der Auftraggeber kommt erst 
nach Mahnung in Verzug. Erfüllungsort für die Zahlungen ist der Sitz der 
diesen Vertrag abschließenden Stelle des Auftraggebers. 
 

Hat der Auftragnehmer seinen Sitz außerhalb Deutschlands und sieht der 
Vertrag Zahlungen durch den Auftraggeber vor, welche eine inländische 
Quellensteuer auslösen, so werden diese Quellensteuern vom Auftragneh-
mer getragen. Der Auftraggeber behält den fälligen Quellensteuerbetrag von 
der vereinbarten Zahlung ein und führt ihn im Namen des Auftragnehmers an 
die zuständige Behörde ab. 
 
2. Aufrechnung und Abtretung 
 
Der Auftraggeber ist berechtigt, mit allen Forderungen, die ihm, der ABB AG, 
Mannheim oder den Gesellschaften, an denen die ABB AG unmittelbar oder 
mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, gegen den Auftragnehmer zustehen, 
gegen alle Forderungen aufzurechnen, die der Auftragnehmer gegen den 
Auftraggeber oder eine der vorbeschriebenen Gesellschaften hat. Auf 
Wunsch wird der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine Liste dieser Gesell-
schaften übersenden.  
 

Gegen Forderungen des Auftraggebers darf der Auftragnehmer nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen aufrechnen. 
 

Rechte aus diesem Vertrag darf der Auftragnehmer nur mit Zustimmung des 
Auftraggebers an Dritte abtreten. Die Zustimmung des Auftraggebers gilt als 
erteilt, wenn und soweit der Auftragnehmer im ordentlichen Geschäftsgang 
seinem Lieferanten einen verlängerten Eigentumsvorbehalt eingeräumt hat. 
 
3. Auftragsabwicklung 
 
Die Einzelheiten der auszuführenden Aufgaben ergeben sich aus den Ar-
beitsunterlagen. Diese sind Bestandteil des Auftrages und müssen nach 
Erledigung des Auftrages ordnungsgemäß und vollständig an den Auftragge-
ber zurückgegeben werden. 
 

Der Auftragnehmer bestätigt, daß er sich über alle Einzelheiten der zu er-
bringenden Leistungen in eigener Verantwortung Klarheit verschafft hat. 
Insbesondere hat der Auftragnehmer sich selbst über die Beschaffenheit des 
Objektes sowie über die örtlichen Verhältnisse zu erkundigen. Er kann sich 
später nicht auf Irrtum, Nichtwissen oder Unklarheit der Aufgabenstellung 
berufen. 
 

Der Auftragnehmer führt die Aufgaben in eigener Verantwortung und mit 
eigenem Personal durch. Er bestimmt einen verantwortlichen Beauftragten, 
der den Einsatz seines Personals mit entsprechenden Weisungsbefugnissen 
lenkt und die Arbeitsunterlagen vom Beauftragten des Auftraggebers entge-
gennimmt. Die Kosten für diesen verantwortlichen Beauftragten des Auftrag-
nehmers sind mit der vereinbarten Vergütung abgegolten. Soweit dies zur 
Vermeidung einer möglichen gegenseitigen Gefährdung erforderlich ist, wird 
der Auftraggeber gemäß § 6 UVV 1.0 eine Person bestimmen, die die Arbei-
ten aufeinander abstimmt.  
 

Sofern nicht anders vereinbart, stellt der Auftragnehmer die für die Durchfüh-
rung der Aufgaben erforderlichen Arbeits- und Hilfsmittel bereit. Für evtl. vom 
Auftraggeber übernommene Betriebsmittel übernimmt der Auftragnehmer die 
volle Verantwortung und Ersatzleistung für eventuelle Verluste oder Schä-
den, die über eine normale Abnutzung hinausgehen. 
 

Setzt der Auftragnehmer freie Mitarbeiter oder Drittfirmen zur Erfüllung seiner 
Aufgaben ein, so bedürfen diese der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
des Auftraggebers. Die Haftung des Auftragnehmers für diese Erfüllungsge-
hilfen wird durch die Zustimmung des Auftraggebers nicht eingeschränkt. 
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem von Auftraggeber benannten Ge-
sprächspartner jederzeit Einblick in die erarbeiteten Unterlagen und das 
jeweilige Arbeitsergebnis zu gewähren und ihn über den Stand der Arbeiten 
zu informieren. 
 

Auf Verlangen des Auftraggebers verpflichtet sich der Auftragnehmer, seine 
vertraglichen Aufgaben im Interesse einer besseren Koordination auch auf 
dem Betriebsgelände des Auftraggebers oder an einem sonstigen Ort zu 
erfüllen. 
 

Sicherheitsüberprüfung 

a) Im Rahmen der Zertifizierung von deutschen ABB-Gesellschaften zum 
AEO-F (Authorized Economic Operator = Zugelassener Wirtschaftsbetei-
ligter) verlangt die Zollverwaltung zur Sicherung der Lieferkette, dass 
sich nur solche Personen dauerhaft auf dem ABB- Betriebsgelände auf-
halten dürfen, bei denen sichergestellt ist, dass sie kein Sicherheitsrisiko 
darstellen, insbesondere keine Verbindung zum internationalen Terro-
rismus aufweisen.  

b) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei dem Auftraggeber nur solches 
Personal einzusetzen, das durch geeignete Maßnahmen sicherheits-
überprüft ist. Geeignete Maßnahmen in diesem Sinne können insbe-
sondere sein:  

• ein Abgleich der Namen der eingesetzten Personen mit den Sank-
tionslisten der EU in ihrer jeweils gültigen Fassung (siehe: 
http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/embargos/index
.html oder http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-listen.htm;  

• derzeit insbesondere die Listen in den Anhängen der Verordnungen 
(EG) Nr. 2580/2001 und (EG) Nr. 881/2002 und (EU) Nr. 753/2011) 
vor dem ersten Einsatz und sodann mindestens einmal jährlich; 
oder 

• die Bestätigung der mit dem Auftragnehmer zusammenarbeitenden 
Banken, dass diese sich an die geltenden Embargovorschriften 
halten, verbunden mit der Erklärung des Auftragnehmers, Leistun-
gen an das eingesetzte Personal ausschließlich unbar zu erbringen. 

c) Sollten sich die getroffenen Maßnahmen nach Beurteilung der für den 
Auftraggeber zuständigen Zollbehörde als unzureichend erweisen, 
wird der Auftragnehmer unverzüglich nach Aufforderung durch den 
Auftraggeber Maßnahmen ergreifen, die den Anforderungen der Zoll-
verwaltung genügen.  

d) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die getroffenen Maßnah-
men und deren Einhaltung bei Abschluss dieser Vereinbarung und 
sodann ohne weitere Anforderung einmal pro Kalenderjahr nachzu-
weisen. 

 
 
Ethisches Verhalten im Geschäftsverkehr: 

 

Der Auftragnehmer versichert, dass er, weder direkt noch indirekt, irgend-
welche Zahlungen, Geschenke oder andere Zusagen gegenüber seinen Kun-
den, gegenüber Amtsträgern oder Mitarbeitern / Organen des Auftraggebers 
oder Dritten im Widerspruch zum geltenden Recht (einschließlich des US-
amerikanischen Gesetzes gegen ausländische Bestechung [U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act]) machen wird und dass er auch keine Kenntnis davon 
hat, dass andere Personen dieses tun werden. Der Auftragnehmer wird alle 
einschlägigen Gesetze, Vorschriften und Regelungen bezüglich Bestechung 
und Korruption einhalten. 
 

b) Der Auftraggeber ist dem Auftragnehmer gegenüber in keinem Fall zur 
Erstattung von in a) genannten Zahlungen oder sonstigen Leistungen 
verpflichtet. 

 

c) Die wesentliche Verletzung einer Bestimmung dieses Abschnitts zum 
ethischen Verhalten berechtigt den Auftraggeber, diesen Vertrag mit 
sofortiger Wirkung zu kündigen, wobei weitergehende Rechte und 
Ansprüche des Auftraggebers unberührt bleiben. Der Auftragnehmer ist 
verpflichtet, den Auftraggeber von allen Verpflichtungen, Haftungen und 
Kosten/Ausgaben freizustellen, denen der Auftraggeber als Folge eines 
Verstoßes gegen eine Verpflichtung dieses Abschnitts oder aufgrund der 
Kündigung dieses Vertrages ausgesetzt ist. 

 

d) Der Auftragnehmer stellt sicher, daß er rechtzeitig eine Kopie des 
Verhaltenskodex von ABB und des Verhaltenskodex für Lieferanten von 
ABB (zusammen: „Verhaltenskodex“) erhält. Im Falle von Widersprüchen 
hat der Verhaltenskodex für Lieferanten Vorrang. Der Auftragnehmer hat 
die Möglichkeit, den Verhaltenskodex auch über das Internet zu 
erhalten. Der Auftragnehmer wird sich bei Ausführung seiner Verpflich-
tungen unter diesem Vertrag nach ethischen Verhaltensregeln richten, 
die im wesentlichen dem Verhaltenskodex von ABB entsprechen, und  
wird sicherstellen, daß auch seine Mitarbeiter und Subunternehmer bei 
der Ausführung dieses Vertrages sich entsprechend verhalten.  

 

e) Der Auftraggeber hat die folgende Internetadresse eingerichtet, die der 
Auftragnehmer und dessen Mitarbeiter nutzen können, um mögliche 
Verstöße gegen Gesetze oder Verhaltensregeln zu melden: 
www.abb.com/integrity. 

 
4. Abnahme, Vertragsstrafe 
 
Wenn der Auftragnehmer seine Arbeiten zur Prüfung gemeldet und die hierzu 
gehörigen Unterlagen übergeben hat, beginnt der Auf-traggeber  mit Ab-
nahme-Tests. Nach positivem Testergebnis sowie Übergabe und Gutbefund 
der Unterlagen und Dokumentation nimmt der Auftraggeber die Arbeiten ab. 
Dies setzt auch den erfolgreichen Abschluß etwaig vereinbarter Abnahme-
prüfungen voraus. Die Vertragspartner erstellen hierüber ein gemeinsames 
Abnahmeprotokoll. Der Auftraggeber behält sich alle Rechte wegen etwaiger 
Mängel vor; er kann eine vereinbarte Vertragsstrafe bis zur letzten Zahlung 
(Schlußzahlung) geltend machen, auch wenn er die Lieferung oder Leistung 
ohne besonderen Vorbehalt angenommen hat. Gesetzliche Bestimmungen, 
die eine Abnahmefiktion vorsehen, sind ausgeschlossen. 
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei Verzug mit der Abnahme eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 1 % pro vollendeter Woche des Verzugs, insge-
samt aber höchstens 5 %, jeweils bezogen auf die vereinbarte Vergütung, zu 
zahlen. Bei Terminverschiebungen, z.B. aufgrund von Leistungsänderungen, 
gilt die vereinbarte Vertragsstrafe für die entsprechenden neuen Termine. 
Der Auftraggeber kann sich die Geltendmachung der verwirkten Vertrags-
strafe bis zur letzten Zahlung vorbehalten. Weitergehende Ansprüche und  
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Rechte des Auftraggebers wegen Verzugs bleiben unberührt; die Haftung ist 
unbegrenzt. 
 
5. Pflichten des Auftragnehmers 
 
1. Der Auftragnehmer steht für die Beschaffung der für die Arbeiten erforder-
lichen Zulieferungen und Leistungen – auch ohne Verschulden – uneinge-
schränkt ein (volle Übernahme des Beschaffungsrisikos).  
 

2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die anerkannten Regeln der Technik, 
insbesondere die vom Gesetzgeber, den Aufsichtsbehörden, den Berufs-
genossenschaften und dem VDE erlassenen Vorschriften und Richtlinien 
hinsichtlich Ausführung, Arbeitssicherheit, Brand- und Umweltschutz einzu-
halten. Darüber hinaus sorgt der Auftragnehmer dafür, daß die „ABB-Rege-
lungen für Fremdfirmen und deren Mitarbeiter“ eingehalten werden, die 
ergänzend zu diesen Werkvertragsbedingungen gelten. Die Regelungen 
dieses Absatzes gelten auch für Nachunternehmer des Auftragnehmers. 
 

3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber die vom Auftrag-
nehmer zu erstellende Beurteilung der für seine Beschäftigten mit deren 
Arbeit verbundene Gefährdung und der somit erforderlichen Arbeitsschutz-
Maßnahmen (Gefährdungsanalyse nach § 5 ArbeitsschutzG) unverzüglich 
vorzulegen und sie dem Auftraggeber zu erläutern. Der Auftragnehmer wird 
Beanstandungen des Auftraggebers unverzüglich abstellen. 
 

4. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber vor Beginn seiner Arbeiten ein 
Verzeichnis des Personals einreichen, das er auf das Betriebsgelände des 
Auftraggebers entsenden wird. Änderungen wird er dem Auftraggeber jeweils 
rechtzeitig vorher mitteilen.  
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, gem. § 4 Abs. 1 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) in geeigneter Weise sicher zu stellen, dass von denjenigen 
von ihm eingesetzten Beschäftigten, die für den Auftraggeber Leistungen 
außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland erbringen, 
zum Zwecke der Reiserückholung im Krisenfall folgende Daten beim Auf-
traggeber und den hierfür verpflichteten Dienstleistern des Auftraggebers 
gespeichert und verarbeitet werden dürfen:  
 
a) bezüglich des Beschäftigten: Vor- und Nachname; Heimatkontakt 

(Name/Anschrift/Telefon/Email-Adresse); Firmenadresse inkl. eMail-Ad-
resse; Reiseziel / Baustelle; „Aufenthalt bis“; Passdaten (ggf. auch be-
züglich weiterer Pässe); Daten des im Ausland verfügbaren Mobilfunk-
/Satellitentelefons; eigene eMail- sowie Kontakt-Adresse im Ausland (mit 
Telefon/eMail-Adresse);  

 

b)  Daten aller ggf. mitreisenden Familienangehörigen (Vor- und Nachna-
men). 

 

Vor einem Auslandseinsatz hat der Auftragnehmer diese Daten (ggf. nach 
weiterer Spezifizierung des Auftraggebers) diesem unaufgefordert zu über-
lassen. Der Auftraggeber sichert zu, diese Daten ausschließlich zum ange-
gebenen Zweck zu speichern und zu verarbeiten. Der Auftraggeber ist – un-
beschadet weitergehender Rechte und Ansprüche - berechtigt, den Vertrag 
fristlos zu kündigen, wenn der Auftragnehmer trotz einer (im Hinblick auf das 
Angewiesensein des Auftraggebers auf die Informationen) angemessenen 
Nachfrist (in der Regel nicht mehr als 1 Woche) gegen die vorstehenden 
Verpflichtungen verstößt. Dem Auftragnehmer stehen in diesem Fall keine 
Entschädigungen oder sonstige Zahlungen zu; der Auftraggeber kann jedoch 
nach eigener Wahl entscheiden, welche Leistungen des Auftragnehmers er  
– gegen eine angemessene Zahlung, die aber den für den Auftraggeber aktu-
ellen Wert der Leistung nicht überschreiten wird - behalten will.  
 

5. Werden vom Auftragnehmer, von dessen Nachunternehmern oder von 
irgendeinem Nachunternehmer eines Nachunternehmers ausländische 
Mitarbeiter eingesetzt, welche zur Aufnahme einer Beschäftigung in 
Deutschland eine Erlaubnis (insbesondere Arbeitserlaubnis-EU oder Aufent-
haltstitel) – „Arbeitserlaubnis“ - benötigen, hat der Auftragnehmer die Erlaub-
nis im Original oder in Kopie rechtzeitig vor Aufnahme der Tätigkeit dem 
Auftraggeber vorzulegen. Wird die Arbeitserlaubnis geändert, zurückgenom-
men, widerrufen etc., so hat der Auftragnehmer den entsprechenden Be-
scheid dem Auftraggeber unverzüglich vorzulegen. Ist eine Arbeitserlaubnis 
befristet, so ist rechtzeitig vor Auslaufen der Erlaubnis die neue Arbeitser-
laubnis dem Auftraggeber vorzulegen. Hat der betreffende ausländische 
Mitarbeiter keine gültige Arbeitserlaubnis oder wird die jeweils gültige Arbeits-
erlaubnis von dem Auftragnehmer nicht rechtzeitig vorgelegt, ist der Auftrag-
geber berechtigt, den betreffenden Mitarbeiter von dem Betriebsgelände zu 
verweisen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vorstehenden Regelun-
gen seinen Nachunternehmern in gleicher Weise aufzuerlegen (mit der 
Pflicht, die Nachunternehmer zur Weitergabe der Verpflichtungen auf ihre 
Nachunternehmer zu verpflichten). 
 

6. Der Auftragnehmer sichert zu, daß er die nach dem Arbeitnehmerent-
sendegesetz geltenden Mindestarbeitsbedingungen (soweit anwendbar) 
einhält und daß er keine ausländischen Arbeitnehmer ohne die erforderliche 
Arbeitserlaubnis beschäftigt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, von seinen 
Nachunternehmern vor deren Tätigwerden eine entsprechende Zusicherung 
zu verlangen, und diesen Nachunternehmen aufzulegen, ihrerseits weiteren 
Nachunternehmern entsprechende Verpflichtungen aufzuerlegen (mit der 
Pflicht der Weiterverpflichtung). Unberührt bleibt in jedem Fall das Erforder-
nis, die Zustimmung des Auftraggebers zum Einsatz von Nachunternehmern 
einzuholen.  
 

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen Verpflichtungen des 
Auftraggebers gegenüber Dritten (einschließlich solcher gegenüber ge-
meinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien) frei, die diese im Hin-
blick auf die Nichteinhaltung von Bestimmungen des Arbeitnehmerentsende-

gesetzes durch den Auftragnehmer, einen Nachunternehmer des Auftrag-
nehmers oder durch einen vom Auftragnehmer oder dessen Nachunterneh-
mer beauftragten Verleiher eines Arbeitnehmers geltend machen. 
 

7. Die Arbeitnehmer des Auftragnehmers dürfen sich nicht in die zwischen 
dem Auftraggeber und seinen Mitarbeitern bestehenden arbeitsrechtlichen 
Beziehungen einmischen und haben alles zu unterlassen, was den Betriebs-
frieden stört. 
 

8. Der Auftragnehmer verpflichtet sich ferner, bei weiteren Tests, Ände-
rungen, Ergänzungen und Inbetriebnahmen, soweit diese nicht ohnehin zu 
dem vereinbarten Leistungsumfang gehören, auf Anforderung des Auftragge-
bers zu den Bedingungen dieses Vertrages mitzuwirken. 
 
6. Geheimhaltung 
 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die von seinem Personal bearbeiteten 
Aufgaben und die erzielten Ergebnisse, alle Informationen, Geschäftsvorgän-
ge, Zeichnungen, Muster, Unterlagen und mündlichen Informationen - nach-
folgend zusammen kurz „Informationen“ genannt -, die ihm und seinem 
Personal anläßlich der Durchführung der Aufgaben bekannt werden oder 
beim Auftragnehmer entstehen, gegenüber Dritten geheimzuhalten und sie 
Dritten in keiner Weise zugänglich zu machen. 
 

Alle Rechte an den dem Auftragnehmer übermittelten Informationen bleiben 
ausschließlich dem Auftraggeber vorbehalten. Dies gilt insbesondere für den 
Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung.  
 

Der Auftragnehmer wird die Informationen ausschließlich zur Erledigung des 
ihm durch diesen Vertrag erteilten Auftrages verwenden. Er wird es ohne 
eine entsprechende vertragliche Regelung nicht anderweitig benutzen, 
insbesondere dafür keine Schutzrecht anmelden. 
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Wunsch des Auftraggebers unver-
züglich alle Zeichnungen, Muster und Unterlagen zurückzugeben, keine 
Kopien zurückzubehalten und alle Aufzeichnungen von Informationen zu 
löschen oder unwiederbringlich zu zerstören. 
 

Der Auftragnehmer muß das von ihm für diesen Auftrag eingesetzte Personal 
vor Beginn der Arbeiten schriftlich zur Geheimhaltung gemäß den vorstehen-
den Bestimmungen verpflichten. Je eine Kopie der Verpflichtungen mit den 
Originalunterschriften der betreffenden Personen ist dem Auftraggeber vor 
Arbeitsaufnahme auszuhändigen. 
 

Vorbehaltlich anderweitiger vertraglicher Vereinbarungen bleibt die Ge-
heimhaltungsverpflichtung des Auftragnehmers und seines Personals auch 
nach Beendigung dieses Vertrages bestehen. 
 
7. Verbot der Personalabwerbung 
 
Der Auftragnehmer wird während der Durchführung der Aufgaben und 
während weiterer 12 Monate nach deren Erledigung Personal des Auftragge-
bers nicht abwerben. 
 
8. Mängel und Haftung; Versicherung 
 
Der Auftragnehmer haftet für die ordnungsgemäße Durchführung der über-
nommenen Aufgaben. Der Auftragnehmer hat für die von ihm beschafften 
Zulieferungen und Leistungen wie für eigene Lieferungen/Leistungen einzu-
stehen; dies gilt insbesondere im Hinblick auf Mängel. Die Erbringer der 
Zulieferungen/Leistungen sind Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers. 
 

Die Frist zur Anzeige von Sachmängeln (Rügefrist) beginnt mit dem gesetzli-
chen Verjährungsbeginn für Mängelansprüche. Erfolgt die Inbetriebnahme 
später als die Abnahme, so beginnt die Rügefrist jedoch frühestens mit der 
Inbetriebnahme. Die Rügefrist beträgt 3 Jahre. Im Falle der Nacherfüllung 
beginnt die vereinbarte Rügefrist ab der Nacherfüllung neu zu laufen. Män-
gelansprüche verjähren 6 Monate nach Ablauf der Rügefrist. Unbeschadet 
der Vorschriften über die Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn 
von Fristen werden die Rügefrist und die Verjährungsfrist jeweils auch um die 
Dauer der durch auftretende Mängel bedingten Betriebsunterbrechungen ge-
hemmt. Die Rügefrist und die vorstehend genannte Verjährungsfrist gelten 
nicht, soweit längere gesetzliche Fristen für die Verjährung gelten, insbe-
sondere nach § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 
§ 479 Abs. 1 (Rückgriffanspruch) und § 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) 
BGB.  
 

Das Wahlrecht zwischen Mangelbeseitigung und Neuherstellung steht in 
jedem Falle dem Auftraggeber zu. Dem Auftraggeber steht das Recht zur 
Selbstvornahme auf Kosten des Auftragnehmers auch in dringenden Fällen 
oder bei Verzug des Auftragnehmers mit der Nacherfüllung zu. Wann ein 
dringender Fall in diesem Sinne vorliegt, entscheidet nach pflichtgemäßem 
Ermessen der Auftraggeber. Eine Nachbesserung gilt als fehlgeschlagen, 
wenn der erste Nachbesserungsversuch erfolglos war.  
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich sicherzustellen, daß die Arbeiten und 
insbesondere das Ergebnis nicht – auch nicht in Teilen - aus Software mit ei-
nem offenen Quellcode (z.B. den Lizenzbedingungen GPL, LGPL, Mozilla 
Public License (MPL) usw. unterliegende Software, sog. Open Source Soft-
ware) bestehen oder sonst wie darauf zurückgreifen. Sollte der Auftragneh-
mer solche Software einsetzen wollen, so bedarf dies einer ausdrücklichen 
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, wobei auch im Falle 
der Zustimmung der Auftragnehmer den Auftraggeber von allen Ansprüchen 
Dritter und damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen/Kos-
ten/Schäden freistellt. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die für die ver-
wendete Open-Source-Software geltenden Lizenzbestimmungen einer 
vertragsgemäßen Nutzung der vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen 
nicht entgegenstehen und eine solche Nutzung auch nicht einschränken. 
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Der Auftragnehmer haftet für alle durch ihn oder sein Personal bei oder 
gelegentlich der Arbeitsausführung verursachten Schäden. Der Auftragneh-
mer haftet im übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen, und zwar 
ebenfalls unbegrenzt. Von Ansprüchen Dritter hat der Auftragnehmer den 
Auftraggeber freizustellen.  
 
Der Auftragnehmer wird diese Risiken für die Dauer der vertraglichen Ver-
pflichtungen durch eine Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung ange-
messen decken sowie dies und die Zahlung der Prämien dem Auftraggeber 
unverzüglich nach Vertragsabschluß nachweisen. Er wird im Falle einer 
Versicherungsbestätigung, die zeitlich begrenzt gilt oder kündbar ist, jeweils 
unaufgefordert rechtzeitig eine neue Versicherungsbestätigung beibringen. 
Der Auftragnehmer haftet im übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
9. Höhere Gewalt 
 
Wird der Bedarf des Auftraggebers an der Vertragsleistung durch  höhere 
Gewalt (einschließlich Streik, Aussperrung und Betriebsstilllegung) ausge-
schlossen oder stark eingeschränkt, so hat der Auftragnehmer keinen An-
spruch auf Ausführung der Vertragsleistung. Wenn - bedingt durch solche 
oder ähnliche Umstände - Leistungen ausfallen, steht dem Auftragnehmer 
insbesondere kein Anspruch auf Vergütung zu. Außerdem kann dann jeder 
Vertragspartner verlangen, daß der Vertrag den veränderten Verhältnissen 
entsprechend abgeändert oder aufgehoben wird. In diesen Fällen wird der 
Auftraggeber den bis zum Eintritt des Ereignisses erreichten Arbeitserfolg 
gemäß den vereinbarten Bedingungen vergüten. Weitere Ansprüche des Auf-
tragnehmers bestehen nicht. 
 
10. Urheberrecht, Nutzungsrecht, Erfindungen 
 
Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber sämtliche Arbeitsergebnisse (ins-
besondere Zeichnungen, Berichte, sonstige Unterlagen, Erkenntnisse  
 

und Erfindungen), die im Zusammenhang mit der Durchführung dieses 
Vertrages entstehen – „Ergebnisse“ -, unverzüglich mit. Zeichnungen, Be-
richte und sonstige Unterlagen werden mit ihrer Entstehung Eigentum des 
Auftraggebers und werden vom Auftragnehmer für den Auftraggeber bis zur 
Ablieferung an den Auftraggeber unentgeltlich verwahrt. 
 

Alle Rechte an bzw. aus den vom Auftragnehmer oder dessen Personal in 
Durchführung dieses Vertrages erzielten Ergebnisse einschließlich aller sich 
aus dem Urheberrecht ergebenden Verwertungsrechte stehen dem Auftrag-
geber ausschließlich und räumlich wie zeitlich uneingeschränkt zu und sind 
mit der vereinbarten Vergütung abgegolten. Der Auftraggeber ist auch zur 
Vergabe von Unterbenutzungsrechten befugt. Soweit Verwertungshandlun-
gen gemäß Urheberrechtgesetz von der Zustimmung des Urhebers abhängig 
sind, gilt diese Zustimmung hiermit als erteilt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soweit die gemäß Absatz 1 vom Auftragnehmer dem Auftraggeber über-
mittelten Ergebnisse schutzrechtsfähig erscheinen, ist der Auftraggeber 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, diese Ergebnisse im eigenen Namen und 
auf eigene Kosten im In- und Ausland zum Schutzrecht anzumelden, aufrecht 
zu erhalten und unbeschränkt zu verwerten. 
 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle organisatorischen und rechtlichen 
Maßnahmen zu treffen und Erklärungen abzugeben, die notwendig sind, 
damit der Auftraggeber die zuvor genannten Rechte wahrnehmen kann. 
 

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass der Auftraggeber räumlich und zeitlich 
unbegrenzt die Ergebnisse nutzen kann und dass insbesondere dem Auf-
tragnehmer und Dritten kein Verbietungsrecht (insbesondere aufgrund von 
bereits bestehenden Schutzrechten einschließlich Urheberrechten bzw. 
Verwertungsrechten daran) zusteht. Der Auftragnehmer stellt den Auftragge-
ber insoweit von Ansprüchen des Auftragnehmers oder Dritter und ent-
stehenden Aufwendungen/Kosten frei. Weitergehende Rechte und Ansprü-
che des Auftraggebers bleiben unberührt. 
 
11. Sonstiges 
 
Alleiniger Gerichtsstand ist bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 
oder mittelbar (auch bei Wechselklagen) sich ergebenden Streitigkeiten 
Mannheim. 
 

Für die vertraglichen und außervertraglichen Rechtsbeziehungen zwischen 
den Parteien gilt ausschließlich materielles deutsches Recht. Die Anwendung 
des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen. 
 

Der Auftragnehmer darf sich auf den Auftraggeber nur mit dessen schriftli-
cher Einwilligung berufen. 
 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 
 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder wer-
den, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen nicht be-
rührt. 
 

Für die Bestellungen des Auftraggebers gelten ausschließlich diese Werk-
vertragsbedingungen für Software-Entwicklung. Die Bestätigung oder Aus-
führung der Bestellung gilt als Anerkennung dieser Bedingungen. Dies gilt 
auch, wenn der Auftragnehmer angibt, nur zu seinen Bedingungen liefern zu 
wollen. Andere Bedingungen und Abweichungen von diesen Bedingungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung des Auftragge-
bers. 


